
Sind Sie Inhaber eines Campingplatzes? Oder einer Unterkunft auf einem Campingplatz? Dann können 
Sie hier nachschauen, wann Sie Touristensteuer für die tatsächliche Anzahl an Übernachtungen oder 
einen Pauschalbetrag zahlen.

Als Campingplatzinhaber können Sie unter bestimmten Bedingungen wählen zwischen der 
Eigennutzungspauschale und dertatsächlichen Anzahl der Übernachtungen.Die Bedingungen fi nden 
Sie auf middelburg.nl. 

Touristensteuer

Dies ist eine Publikation der Samenwerking Belastingen 

Walcheren en Schouwen-Duiveland. Weitere 
Informationen fi nden Sie auf middelburg.nl.

Es gibt einen privaten 
Eigentümer der 
Unterkunft.

Die Unterkunft ist 
ausschließlich für 
die eigene Nutzung 
bestimmt.

Der Inhaber des Campingplatzes 
zahlt die Eigennutzungspauschale 
und für die tatsächliche Anzahl der 
Übernachtungen der Vermietung 
an Dritte.

Der Inhaber des Campingplatzes 
zahlt die Eigennutzungs-pauscha-
le. Der private Eigentümer zahlt 
für die tatsächliche Anzahl der 
Übernachtungen der Vermietung 
an Dritte.

Die Unterkunft wird 
neben der Eigen-
nutzung an Dritte 
vermietet.

Der Inhaber des 
Campingplatzes zahlt 
die Eigennutzungs-
pauschale.

Der Inhaber des 
Campingplatzes 
ist Eigentümer der 
Unterkunft.

Der Inhaber des Campingplatzes vermietet feste 
Jahres- oder Saisonplätze für Unterkünfte, wie 
Zelt, Faltwohnwagen, Wohnwagen, Mobilheim oder 
Chalet. 

Der Campingplatzinhaber vermietet einen Stell-
platz oder eine Unterkunft für kurzfristige 
Aufenthalte an verschiedene Gäste einer 
Unterkunft, wie Zelt, Faltwohnwagen, 
Wohnwagen, Mobilheim oder Chalet.

Die Unterkunft wird 
ausschließlich an 
Dritte vermietet.

Der Inhaber des Campingplatzes 
zahlt für die tatsächliche Anzahl 
der Übernachtungen.

Der private Eigentümer zahlt 
für die tatsächliche Anzahl der 
Übernachtungen. 

Der Inhaber des Cam-
pingplatzes regelt die 
Vermietung an Dritte.

Der private Eigentümer 
kümmert sich selbst 
um die Vermietung an 
Dritte.

Der Inhaber des Cam-
pingplatzes kümmert 
sich um die Vermietung 
an Dritte.

Der private Eigentümer 
kümmert sich selbst 
um die Vermietung an 
Dritte.

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Belastingen/Toeristenbelasting
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Belastingen/Toeristenbelasting

